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Dienststelle: Datum: Vorlagen-Nr.:
FD Stadtplanung 03.06.2003 14-700
 
 
Beratungsfolge: Sitzungstermin:
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VA 22.09.2003
Rat 25.09.2003
 
   
 
Beratungsgegenstand: 
 
Erhalt des Zollhauses im Hafen  
- Antrag der FDP vom 30.05.2003 
 
Beschlussvorschlag der Antragstellerin: 
 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, alles zu unternehmen, um das im Jahr 1890 erbaute 
Zollhaus, welches ein hervorragendes Ensemble mit der damals erbauten Seeschleuse 
bildet, zu erhalten.  
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  Vorlage-Nr.: 
  14-700 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Das Zollhaus im Hafen befindet sich auf einem Grundstück, das dem Land Niedersachsen, 
vertreten durch das Nds. Hafenamt, gehört. Baudenkmäler im Eigentum des Landes fallen 
ausschließlich in die Zuständigkeit der Oberen Denkmalbehörde / Bezirksregierung Weser-
Ems. Die Obere Denkmalbehörde hat seinerzeit unter Abwägung mit den 
hafenwirtschaftlichen Belangen den Abbruch des ehemaligen Zollhauses genehmigt. Der 
Leiter des Nds. Hafenamtes Ems-Dollart hat zugesichert, dass das Gebäude im laufenden 
Jahr 2003 nicht abgebrochen wird. 
 
Aufgrund dieser Situation kann und wird die Stadtverwaltung das Thema nur in Gesprächen 
gegenüber dem Hafenamt und der Bezirksregierung wiederholt thematisieren und sich so 
nachträglich für den Erhalt einsetzen. 
  

 
 


